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poststelle@
jvac.justiz.sachsen.de

Ihre Nachricht vom
15. Februar 2023  

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
E 12-14/23

Chemnitz, 
8. März 2023

Hausanschrift:
Justizvollzugsanstalt Chemnitz
Thalheimer Str. 29
09125 Chemnitz

www.justiz.sachsen.de/jvac

Verkehrsverbindung:   
Zu erreichen mit dem Bus 73, Hst. 
Jägerschlößchenstr. o. den Trams 
6 u. C11, Hst. Schneeberger Str.  

Parken und behinderten- 
gerechter Zugang über 
Einfahrt Thalheimer Str. 29

Hinweise zum Datenschutz  erhalten Sie 
auf unserer Internetseite. Auf Wunsch 
senden wir Ihnen diese Hinweise auch 
zu.

*Zugang für elektronisch signierte sowie 
für verschlüsselte elektronische 
Dokumente nur über das Elektronische 
Gerichts- und Verwaltungspostfach; 
nähere Informationen unter 
www.egvp.de

JUSTIZVOLLZUGSANSTALT CHEMNITZ
Thalheimer Str. 29 | 09125 Chemnitz
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Antrag nach dem Sächsischen Transparenzgesetz 
hier: Ihr Antrag auf Gewährung von Informationen vom 15. Februar 2023 

█████████████████

mit Nachricht vom 2. Januar 2023 stellten Sie einen Antrag auf Gewährung
von   Informationen   nach   dem   Sächsischen   Transparenzgesetz.   Dieser
wurde mit Bescheid vom durch Übersendung von Unterlagen vollständig
positiv   verbescheiden.   Hierzu   formulierten   Sie   mit   Nachricht   vom
15. Februar 2023 Nachfragen.

Das Sächsische Transparenzgesetz sieht Nachfragen zu abgeschlossenen
Verfahren nicht vor. Das Anliegen wird daher als neue Auskunftsersuchen
an die transparenzpflichtige Stelle gewertet.

Im   Antrag   muss   Namen   und   Adresse   der   Antragstellerin   oder   des
Antragstellers enthalten, § 10 Abs. 2 Satz 1 SächsTranspG. 

Sie werden gebeten, Ihren Antrag hinsichtlich dieser Angaben zu ergänzen
und bis 11. April 2023 unter Hinweis aus das obige Aktenzeichen an die
Justizvollzugsanstalt Chemnitz zurückzureichen. 

Bei   fruchtlosem   Fristablauf   ist   mit   einer   Ablehnung   des   Antrages   zu
rechnen.

Aufgrund der notwendigen Nachreichung wird die Frist zur Entscheidung
über   den   Antrag   bis   zum   25.   April   2023   verlängert,
§ 12 Abs. 2 Satz 1 SächsTranspG.

Mit freundlichen Grüßen
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